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Ergänzenden Bedingungen zur  

Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) 

Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Radevormwald GmbH zur Verordnung 

über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die 

Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung – NDAV) 

1. Art des Netzanschlusses gemäß § 7 NDAV 

1.1 Der Brennwert des Erdgases (Erdgasqualität: H-Gas) beträgt durchschnittlich 

11,425 kWh/m3 mit einer Schwankungsbreite zwischen 11.381 kWh/m3 und 11,460 

kWh/m3. Der Ruhedruck beträgt 23 mbar.  

Der Brennwert des Erdgases (Erdgasqualität: L-Gas) beträgt durchschnittlich 

10,283 kWh/m3 mit einer Schwankungsbreite zwischen 10,238 kWh/m3 und 10,308 

kWh/m³. Der Ruhedruck beträgt 23 mbar.  

1.2 Bei einer dauerhaften Umstellung von L-Gas auf H-Gas, die netztechnisch erforder-

lich ist, trägt der Netzbetreiber gemäß § 19a EnWG die Kosten, die aufgrund tech-

nisch notwendiger Anpassungen am Netzanschluss, an der Gasanlage oder bei 

Verbrauchsgeräten entstehen. Der Anschlussnehmer oder -nutzer werden dazu, un-

ter den Voraussetzungen des § 21 i.V.m. § 17 NDAV, dem Netzbetreiber den Zutritt 

gestatten, soweit dies zur Erhebung und Anpassung der Geräte und Anlagen tech-

nisch notwendig und erforderlich ist; ist der Anschlussnehmer nicht zugleich der An-

schlussnutzer, wirkt er an der Gewährleistung des Zutritts für den Netzbetreiber 

nach Möglichkeit mit. 

1.3 Herstellung und Veränderung des Netzanschlusses sowie eine Erhöhung oder Re-

duzierung der Leistung am Netzanschluss sind vom Anschlussnehmer unter Ver-

wendung der zur Verfügung gestellten Formulare zu beantragen bzw. anzuzeigen. 
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1.4 Jedes Grundstück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, und jedes 

Gebäude, dem eine eigene Hausnummer zugeteilt wurde, ist über einen eigenen 

Netzanschluss an das Versorgungsnetz anzuschließen, soweit keine berechtigten 

Interessen des Anschlussnehmers (wie z. B. eine rechtlich zulässige bauliche Ver-

bindung zwischen den Gebäuden) entgegenstehen.  

2. Zahlungspflichten 

Für den erstmaligen Anschluss und bei einer Erhöhung oder Änderung der Leis-

tungsanforderung sind vom Anschlussnehmer die Kosten für die Herstellung oder 

Änderung des Netzanschlusses gemäß § 9 NDAV zu zahlen. 

3. Baukostenzuschuss (BKZ) gemäß § 11 NDAV  

Ein Baukostenzuschuss (BKZ) wird im Anwendungsbereich der NDAV derzeit nicht 
erhoben. 

4. Kosten gemäß § 9 NDAV 

4.1 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die Kosten für die Herstellung 

des Netzanschlusses, d. h. die Verbindung des Verteilernetzes mit der Gasanlage 

des Anschlussnehmers, gerechnet ab der Versorgungsleitung bis zu den Innenlei-

tungen der Gebäude und Grundstücke. Er besteht aus der Netzanschlussleitung, 

einer gegebenenfalls vorhandenen Absperreinrichtung außerhalb des Gebäudes, 

Isolierstück, Hauptabsperreinrichtung und gegebenenfalls Haus-Druckregelgerät, 

auch wenn dieses hinter dem Ende des Netzanschlusses innerhalb des Bereichs 

der Kundenanlage eingebaut ist, es sei denn, im Netzanschlussvertrag wurde eine 

abweichende Vereinbarung getroffen.  

4.2 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber weiterhin die Kosten für Ände-

rungen des Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung der Kun-

denanlage erforderlich oder aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer veran-

lasst werden. Wird der Netzanschlussvertrag gekündigt und/oder der Netzanschluss 

vom Netz getrennt und zurückgebaut, trägt der Anschlussnehmer die Kosten für die 

Trennung des Netzanschlusses vom Netz sowie dessen Rückbau. 

4.3 Die Kosten werden auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Netz-

anschlüsse (z. B. nach Art und Querschnitt) entstehenden Kosten pauschal gemäß 
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Preisblatt (Anlage 1) berechnet. Dabei sind die wesentlichen Berechnungsbe-

standteile im Preisblatt (Anlage 1) ausgewiesen. Der Netzbetreiber behält sich vor 

die Anschlusskosten nach tatsächlichem Aufwand zu berechnen. Eigenleistungen 

des Anschlussnehmers werden gemäß Preisblatt (Anlage 1) angemessen berück-

sichtigt.  

4.4 Verändern sich die Eigentumsverhältnisse nachträglich in der Art und Weise, dass 

der Netzanschluss über Grundstücke Dritter verläuft, ist der Anschlussnehmer 

verpflichtet, die Kosten einer deswegen erforderlichen Verlegung zu tragen, insbe-

sondere wenn der Dritte berechtigt die Verlegung des Netzanschlusses oder von 

Leitungen auf Kosten des Netzbetreibers fordert.  

5. Vorauszahlungen für Netzanschlusskosten: §§ 9 Abs. 2, NDAV 

5.1 Der Netzbetreiber verlangt für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses 

Vorauszahlungen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der An-

nahme besteht, dass der Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 

oder nicht rechtzeitig nachkommt. Der Netzbetreiber nimmt einen solchen Fall re-

gelmäßig an, wenn derselbe Anschlussnehmer innerhalb der letzten 24 Monate sei-

nen Verbindlichkeiten gegenüber dem Unternehmen des Netzbetreibers nicht, un-

vollständig oder teilweise nur aufgrund von Mahnungen nachgekommen ist.  

5.2 Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beantragt oder be-

tragen die Netzanschlusskosten > 10T€, kann der Netzbetreiber angemessene Ab-

schlagszahlungen verlangen. 

6. Inbetriebsetzung der Gasanlage gemäß § 14 NDAV 

6.1 Jede Inbetriebsetzung der Gasanlage erfolgt gemäß § 14 NDAV und ist beim Netz-

betreiber unter Verwendung eines von diesem zur Verfügung gestellten Vordruckes 

zu beantragen.  

6.2 Für jede Inbetriebsetzung der Gasanlage durch den Netzbetreiber werden die hier-

für entstehenden Kosten nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung gestellt.

6.3 Der Anschlussnehmer zahlt für jeden vergeblichen Versuch einer von ihm beantrag-

ten Inbetriebsetzung der Gasanlage die tatsächlich entstandenen Kosten, wenn die 
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Inbetriebsetzung aufgrund von Mängeln an der Anlage oder aus anderen vom An-

schlussnehmer verursachten Gründen nicht möglich ist.  

6.4 Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage setzt die vollständige Bezahlung der Netz-

anschlusskosten voraus.  

7. Unterbrechung des Netzanschlusses gemäß § 24 NDAV 

7.1 Die Kosten einer Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der 

Anschlussnutzung gemäß § 24 NDAV sind dem Netzbetreiber vom Anschlussneh-

mer oder -nutzer oder im Falle des § 24 Abs. 3 NDAV vom Lieferanten oder An-

schlussnutzer zu ersetzen. Werden die Kosten dem Anschlussnehmer oder -nutzer 

in Rechnung gestellt, erfolgt dies pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1). Die Pau-

schale muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen 

Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Anschlussnehmer 

oder -nutzer ist der Nachweis, dass die Kosten überhaupt nicht entstanden oder 

niedriger entstanden sind, gestattet. 

7.2 Die Aufhebung der Unterbrechung setzt voraus, dass die Gründe für die Einstellung 

vollumfänglich entfallen sind und wird vom Netzbetreiber von der Bezahlung der Un-

terbrechungs- und Wiederherstellungskosten abhängig gemacht.  

7.3 Ist die Durchführung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der Versorgung 

trotz ordnungsgemäßer Termins- und Ersatzterminankündigung unmöglich, kann 

der Netzbetreiber dem Anschlussnehmer oder -nutzer, gegenüber dem die Ankün-

digung erfolgte, die dadurch entstehenden Kosten pauschaliert gemäß Preisblatt 

(Anlage 1) berechnen, es sei denn, der Anschlussnehmer oder -nutzer hat die Um-

stände, die zur Entstehung dieser Kosten geführt haben, nicht zu vertreten. Die 

Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen 

Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Der Anschlussnehmer 

oder -nutzer hat das Recht, nachzuweisen, dass Kosten überhaupt nicht entstanden 

oder wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale ausweist.  
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8. Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen 

Der Anschlussnehmer hat die Kosten für die Verlegung von Mess- und Steuerein-

richtungen des Netzbetreibers gemäß § 22 Abs. 2 Satz 6 NDAV zu tragen. Diese 

sind dem Netzbetreiber pauschaliert gemäß Preisblatt (Anlage 1) zu erstatten. 

9. Technische Anschlussbedingungen gemäß § 20 NDAV 

9.1 Die technischen Anforderungen des Netzbetreibers an den Netzanschluss und an-

dere Anlagenteile sowie an den Betrieb der Gasanlagen sind in den Technischen 

Anschlussbedingungen des Netzbetreibers als Anlage 2 zu diesen Ergänzenden 

Bedingungen festgelegt.  

9.2 In den Technischen Anschlussbedingungen sind die Verbrauchsgeräte aufgeführt, 

deren Nutzung von der vorherigen Zustimmung durch den Netzbetreiber abhängig 

gemacht wird. Die Zustimmung ist rechtzeitig zu beantragen. 

10. Zahlung und Verzug, Mahnkostenpauschale gemäß § 23 NDAV  

10.1 Rechnungen und Abschlagsforderungen des Netzbetreibers werden zwei Wochen 

nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig.  

Bei Zahlungsverzug kann der Netzbetreiber, wenn er erneut zur Zahlung auffordert 

oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstande-

nen Kosten pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) berec. Die Pauschale muss ein-

fach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu 

erwartenden Schaden nicht übersteigen. Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat das 

Recht, nachzuweisen, dass ein Verzugsschaden überhaupt nicht oder wesentlich 

niedriger entstanden ist, als es die Pauschale ausweist.  

10.2 Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Netzbetreiber kostenfrei zu entrich-

ten. Maßgeblich für die rechtzeitige Erfüllung der Fälligkeitstermine ist der Eingang 

der Zahlung beim Netzbetreiber. 

11. Datenschutz / Datenaustausch mit Auskunfteien / Widerspruchsrecht 

11.1 Der Netzbetreiber erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Kun-

den (insbesondere die Angaben des Anschlussnehmers/ Anschlussnutzers im Zu-
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sammenhang mit dem Vertragsschluss) zur Begründung, Durchführung oder Been-

digung des Netzanschluss-/Anschlussnutzungsverhältnisses nach Maßgabe der da-

tenschutzrechtlichen Bestimmungen.

11.2 Der Netzbetreiber behält sich insbesondere vor, 

a) zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendi-

gung des Netzanschlussvertrages Wahrscheinlichkeitswerte für das zukünftige 

Zahlungsverhalten des Anschlussnehmers (sog. Bonitäts-Scoring) zu erheben, 

zu speichern und zu verwenden; in die Berechnung dieser Wahrscheinlichkeits-

werte fließen unter anderem die Anschriftendaten des Anschlussnehmers ein. 

b) zu dem in lit. a) genannten Zweck Informationen über die unterbliebene oder 

nicht rechtzeitige Erfüllung fälliger Forderungen und anderes vertragswidriges 

Verhalten des Anschlussnehmers (sog. Negativdaten) zu verarbeiten, insbeson-

dere zu speichern. 

c) personenbezogene Daten über Forderungen gegen den Anschlussnehmer an 

Auskunfteien zu übermitteln, wenn die Übermittlung zur Wahrung berechtigter In-

teressen des Netzbetreibers oder eines Dritten erforderlich ist, der Anschluss-

nehmer eine geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht erbringt und die übrigen in 

§ 28a BDSG genannten Voraussetzungen vorliegen. 

11.3 Der Anschlussnehmer/ Anschlussnutzer kann jederzeit der Verarbeitung und Nutzung 

seiner Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung ge-

genüber dem Netzbetreiber widersprechen; telefonische Werbung durch den Netz-

betreiber erfolgt zudem nur mit vorheriger ausdrücklicher Einwilligung des An-

schlussnehmers/ Anschlussnutzers. 

12. Hinweis zum Streitbeilegungsverfahren (gilt nur für Verbraucher i.S.d. § 13 BGB)

Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind 

verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbrau-

cher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des 

Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versor-

gungsnetz, die Belieferung mit Energie oder die Messung der Energie betreffen, im 

Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang 
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beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: 

Stadtwerke Radevormwald GmbH, Am Gaswerk 13, 42477 Radevormwald; Telefon; 

02195-91 31-0; Telefax: 02195-91 31-36; E-Mail: info@s-w-r.de. 

Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG zur Durch-

führung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Be-

schwerde nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder erklärt hat, der 

Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. Das Unterneh-

men ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die 

Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche 

Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte 

anzurufen oder ein anderes Verfahren (z.B. nach dem EnWG) zu beantragen, bleibt 

unberührt.  

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie 

e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin,  

Telefon: +49 (0) 30/2757240–0, Telefax: 030/2757240-69,  

E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de; Homepage: www.schlichtungsstelle-

energie.de 

Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den  

Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, 

Postfach 8001, 53105 Bonn,  

Telefon: 030/ 22480-500 oder 01805 101000 (Mo.-Fr. 9:00 Uhr - 12:00 Uhr),  

Telefax: 030/ 22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

13. Inkrafttreten 

Diese Ergänzenden Bedingungen zur NDAV treten am 01.02.2017 in Kraft. Sie er-

setzen die Ergänzenden Bedingungen vom 01.11.2006

Anlagen 
Anlage 1: Preisblatt Netzanschlüsse 



gültig ab 01.02.2017

netto brutto netto brutto netto brutto netto

Netzanschluss-Strom bis 100A 810 € 964 € 23 € 28 € 50 € 59 € 8 €

Netzanschluss-Wasser bis 5m³/h 1.258 € 1.346 € 42 € 45 € 104 € 111 € 19 €

Netzanschluss-Strom bis 100A 734 € 873 € 18 € 21 € 36 € 42 € 5 €

Netzanschluss-Gas bis 100kW 1.095 € 1.304 € 26 € 31 € 61 € 73 € 11 €

Netzanschluss-Wasser bis 5m³/h 1.027 € 1.099 € 26 € 28 € 61 € 65 € 11 €

Zuschläge Netzanschluss-Strom bis 250A 326 € 388 € 14 € 16 € 14 € 16 €

netto brutto netto brutto netto brutto netto

Strom Netzanschluss-Strom bis 100A 1.307 € 1.555 € 39 € 47 € 80 € 96 € 16 €

Strom Netzanschluss-Strom bis 250A 1.633 € 1.943 € 53 € 63 € 94 € 112 € 16 €

Wasser Netzanschluss-Wasser bis 5m³/h 1.622 € 1.735 € 36 € 39 € 78 € 83 € 16 €

Gas Netzanschluss-Gas bis 100kW 1.690 € 2.011 € 36 € 43 € 78 € 92 € 16 €

Baustrom Anschluss Baustromverteiler bis 100A 250 € 298 €

netto brutto netto brutto

Wasser Einseitige Bebauung / bis 10m Straßenfrontlänge 900 € 963 € 90 € 96 €

Wasser Zweiseitige Bebauung / bis 10m Straßenfrontlänge 450 € 482 € 45 € 48 €

Strom
Netzanschlusskapazität > 30kW / Grundpauschale gilt 

pro kW
37 € 44 €

Strom / Gas Mahnkosten 

Strom / Gas Nachinkassogang 

Strom / Gas Unterbrechung der Versorgung 

Strom / Gas Wiederherstellung der Versorgung *

Anlage 1                                                                                                                                  
Preisblatt Stadtwerke Radevormwald GmbH

Grundpauschale

Strom + Gas + 

Wasser

Mehrspartenanschluss

Einzelspartenanschluss

Strom + Wasser

Grundpauschale

Meterpauschale

Unbefestigte 

Oberfläche

Befestigte 

Oberfläche

Meterpauschale

Unbefestigte 

Oberfläche

Befestigte 

Oberfläche

Baukostenzuschuss (BKZ)

Grundpauschale

Zahlungsverzug, Unterbrechung sowie 

Wiederherstellung des Anschlusses und der 

Anschlussnutzung

Pauschale

Die aufgeführten Pauschalen gelten nur für Standardanschlusssituationen. Die maximale Anschlusslänge beträgt 25 Meter, davon werden maximal 15 Meter auf 

Privatgrundstück verlegt. Wir behalten uns vor die Kosten für einen Netzanschluss individuell zu kalkulieren.

Meterpauschale 

größer 10m 

Straßenfrontlänge

Gutschrift 

Tiefbaueigenleistung

auf Privatgrundstück 

/ m

Gutschrift 

Tiefbaueigenleistung

auf Privatgrundstück 

/ m

Bei Eckgrundstücken gilt als 

Straßenfrontlänge die längste Seite der 

Grundstücksstraßenfront.

* Die Stadtwerke Radevormwald GmbH behält sich vor, die tatsächlich entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.

inkl. 19% Ust.

4 €

35 €

39 €

51 €


